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Sitzungstermine 2010 

 

 

                                   *Verabschiedung Haushalt 
 

Bei Interesse an den Tagesordnungen, können diese beim Bürgermeisterbüro unter 
� 0 21 03 / 72-106 oder mailto:martina.huetten@hilden.de angefordert werden. 

Die Tagesordnungen werden dann - entweder einmalig oder aber auch auf Wunsch regelmäßig - kostenlos zugesandt. 
**************************************** 

 

Amtliche Bekanntmachung der Stadt Hilden 
 

1. Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 502 
 
Der Stadtentwicklungsausschuss der Stadt Hilden hat in seiner Sitzung vom 05.05.2010 die Aufstellung 
des Bebauungsplanes Nr. 502 gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit § 30 Abs. 
3 BauGB vom 27.12.2006 (BGBl. S. 3316) in der zurzeit gültigen Fassung beschlossen. Dieser Bebau-
ungsplan bildet gleichzeitig die Änderung für die Bebauungspläne, die im räumlichen Geltungsbereich 
des aufzustellenden Bebauungsplans Nr. 502 liegen. 
 
Das Plangebiet liegt im Gewerbegebiet Hilden-Nordwest und wird begrenzt durch:  
 

- nördliche Straßenbegrenzungslinie der Straße Auf dem Sand, Verbindungslinie zur nordöstli-
chen Ecke des Flurstücks Nr. 534 aus Flur 10, 

- Ostgrenze des Flurstücks Nr. 534 aus Flur 10, verlängert über die Lessingstraße hinweg, südli-
che Begrenzungslinie der Lessingstraße, östliche Grenze des Flurstücks 224 aus Flur 10,  

- in Flur 50: Ostgrenze des Flurstücks 1080, östliche und südliche Grenze des Flurstücks 625, 
südliche Grenze von Flurstück 624, verlängert über die Herderstraße hinweg,  

- in Flur 11: westliche Grenze der Herderstraße, südliche Grenze der Flurstücke 1501, 1500, 
1616, 1615, östliche Grenze der Flurstücke 1233, 1180, 1181, Nordgrenze der Flurstücke 1181, 
1182, 1234, 1183, Verbindung zur südöstlichen Ecke des Flurstücks Nr. 951, Südgrenze der 
Flurstücke 951, 952, 953, Westgrenze der Flurstücke 953, 1042, 947, 948 und 949 und Verbin-
dungslinie über die Straße Auf dem Sand. 

 
Ziel des Bebauungsplanes ist die Regelung der Zulässigkeit von Vergnügungsstätten im Plangebiet auf 
Grundlage des Steuerungskonzeptes Vergnügungsstätten (Rahmenplan Spielhallen) der Stadt Hilden. 
Im Plangebiet sollen Spielhallen grundsätzlich ausgeschlossen werden. 
 
Der Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses der Stadt Hilden wird hiermit zur allgemeinen 
Kenntnis gebracht mit dem Hinweis darauf, dass gem. § 15 Baugesetzbuch zur Sicherung der künfti-
gen Planung die Entscheidungen über Bauanträge bis zu einem Zeitraum von 12 Monaten zurückge-
stellt werden können.  
 
Auf den zur Orientierung veröffentlichten Kartenausschnitt wird hingewiesen.  
 
 
Hilden, den 06.05.2010 
Horst Thiele 
Bürgermeister 

 Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. 

Rat  03. 17.*  12.  07.  29.  10. 15. 

Haupt- und Finanzausschuss   03. 28.     15.  24.  

Ausschuss für Kultur und Heimatpflege  17.    09.      03. 

Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz  22.   03.    06. 27.   

Jugendhilfeausschuss  18.    30.      02. 

Paten- und Partnerschaftsausschuss 25.            

Personalausschuss  10.           

Rechnungsprüfungsausschuss    12.       15.  

Schul- und Sportausschuss  25.    24.      09. 

Sozialausschuss  22.         25.  

Stadtentwicklungsausschuss 20. 24. 24.  05. 16. 14.  01.  03. 08. 

Wahlausschuss 06. 09.           

Wirtsch.-u. Wohnungsbauförderungsaussch.  08.    21.   22.   01. 

Integrationsbeirat  04.       09.  04.  
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Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die Veröffentlichung vorstehender Bekanntmachung wird hiermit angeordnet.  
 
Hilden, den 06.05.2010 
Horst Thiele 
Bürgermeister 
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Öffentliche Ausschreibungen der Stadt Hilden 

 
3. Heizungsarbeiten am Helmholtz-Gymnasium 

 
Im Wesentlichen kommen folgende Arbeiten zur Ausführung: 
Austausch von 108 Heizkörpern inkl. aller Nebenarbeiten 
Beginn der Arbeiten: 15.07.2010 
Fertigstellung:  27.08.2010 
 
Die Verdingungsunterlagen können ab dem 17.05.2010 bei der Zentralen Vergabestelle der Stadt Hil-
den, Am Rathaus 1, 40721 Hilden per Post, per Fax (02103 / 72 620), per E-Mail 
(vergabestelle@hilden.de) oder im Zimmer 243 angefordert werden.  
 
Die Verdingungsunterlagen können auf Wunsch per E-Mail versandt werden. Bei einem Versand 
per E-Mail entfallen die Verwaltungsgebühren. 
Bei Versendung per Post ist je Leistungsverzeichnis ein Entgelt in Höhe von 6 € je Exemplar zu entrich-
ten. Eine Versendung von zwei Exemplaren erfolgt nur auf ausdrücklichen Wunsch und bei Bezahlung 
des doppelten Entgelts.  Bei Postversand erhöht sich das Entgelt um 2 €. Das Entgelt wird nicht erstat-
tet. Der Betrag ist in bar bei der Zentralen Vergabestelle oder bei der Sparkasse Hilden-Ratingen-
Velbert (BLZ 334 500 00) auf das Konto Nr. 34 300 566 der Stadtkasse Hilden unter Angabe des 
Kassenzeichens 0300.1000/10009 einzuzahlen. Achtung: Nur mit der korrekten Angabe dieses 
Kassenzeichens ist eine Verbuchung Ihrer Zahlung möglich. Der Einzahlungsbeleg oder Verrech-
nungsscheck ist der Anforderung beizufügen.  
Das Angebot muss in deutscher Sprache bis zum 09.06.2010, 10:00 Uhr bei der Zentralen Vergabe-
stelle der Stadt Hilden eingehen. Der Eröffnungstermin findet am 09.06.2010, 10:00 Uhr, im Rathaus 
der Stadt Hilden, Am Rathaus 1, Zimmer 107, statt. Es dürfen Bieter und ihre Bevollmächtigten anwe-
send sein. 
 
Nebenangebote, die in technischer Hinsicht von der Leistungsbeschreibung abweichen, sind auch oh-
ne Abgabe eines Hauptangebotes zugelassen. (Die technische Gleichwertigkeit ist mit Abgabe des An-
gebots nachzuweisen!) Andere Änderungsvorschläge oder Nebenangebote (z. B. abweichende Zah-
lungsbedingungen, Preisvorbehalte) sind nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen. 
Nebenangebote oder Änderungsvorschläge müssen im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ 
und quantitativ gleichwertig sein. 
 
Folgende Nachweise sind mit dem Angebot vorzulegen: 
- Selbstauskunft, dass keine Eintragungen bzgl. Schwarzarbeit, Korruption und/oder Vorteilsnahme im 
Gewerbezentralregister vorhanden sind 

- Bescheinigung des Finanzamtes, dass keine Rückstände an öffentlichen Abgaben bestehen 
- Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen. 
- die Ausführung von Leistungen in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, die mit der zu ver-
gebenden Leistung vergleichbar sind  

- die Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten 
Arbeitskräfte, gegliedert nach Berufsgruppen 

- das für die Leitung und Aufsicht vorgesehene technische Personal 
 
Hinweis: Fehlende Unterlagen müssen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung nachgereicht 
werden, ansonsten erfolgt der Ausschluss von der Vergabe. Ein Hinweis auf frühere Bewerbungen wird 
nicht akzeptiert. 
 
Die Bieter sind bis zum 25.06.2010 an ihr Angebot gebunden. 
 
Stelle, an die sich der Bewerber/ Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen Vergabebestim-
mungen wenden kann:  
Kreis Mettmann, Der Landrat, Kommunalaufsicht, Düsseldorfer Str. 26, 40822 Mettmann, 
Fax: 02104 / 99 – 4403. 
 
 


